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Unterweisung Atemschutz (*)
·   
Für seine eigene Sicherheit ist der Geräteträger selbst verantwortlich!

·   
Nach der FWDV 7 ist jedes Jahr eine Unterweisung, eine Einsatzübung und eine 
 
Belastungsübung [z. B. in einer Atemschutzübungsstrecke] vorgeschrieben.

·  
Ein Atemschutzeinsatz ist nur möglich wenn sich der Geräteträger körperlich
 
fit fühlt, nach G 26.3 untersucht und die Dichtlinie der Maske frei ist, sowie keine
 
Piercings oder Schmuckstücke wie Ohrringe vorhanden sind.
·  
Vor dem Einsatz geeignete Schutzausrüstung anlegen, nach Anweisung des 
 
Gruppenführers ggf. zusätzliche Ausrüstung aufnehmen und die 
 
Einsatzkurzprüfung am Gerät durchführen.
·  
Die Registrierung bei der Atemschutzüberwachung dient der zusätzlichen eigenen 
 
Sicherheit und ist vorzunehmen. Ein Funkgerät pro Trupp ist obligatorisch.
·  
Während des Einsatzes ist ständig der Luftvorrat zu kontrollieren.

·  
Immer truppweise vorgehen und immer sicher sein, durch Schlauchleitung oder 
 
Leine schnell den Ausgang finden zu können!

·  
Bei einem Atemschutznotfall ist ein Funkspruch an den Gruppenführer mit dem 
 
Wort MAYDAY abzusetzen. Wichtig sind Informationen über Ort, Lage und
 
Luftvorrat!

·  
Nach dem Einsatz bei der Atemschutzüberwachung zurückmelden und etwas 
 
trinken um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.

[Stand: 18.10.2005]
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Den Inhalt der umseitigen Unterweisung (*) habe ich verstanden.
Datum: 
________________
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Freiwillige Feuerwehr


Waldbrunn
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(*) einmal jährlich vorgeschrieben nach FWDV 7 Atemschutz 
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